
FÖRDERPROGRAMM ENIN
EMISSIONSFREIE FAHRZEUGE UND INFRASTRUKTUR
BERICHTE UND MONITORING

Das Webinar beginnt um 10:00
30. Jänner 2025



FÖRDERPROGRAMM ENIN
EMISSIONSFREIE FAHRZEUGE UND INFRASTRUKTUR

Berichte und Monitoring
30. Jänner 2025



AGENDA

• Moderation Mag. (FH) Nicole Lugscheider (FFG)

• 10:00 – 10:05 Begrüßung und Einführung

• 10:05 – 10:45 Berichtswesen und Monitoring

Mathias Weinmayr BA & Elisabeth Stich MSc (FFG)

• 10:45 – 11:00 Audit und Controlling

Mag. Andreas Herrmann (FFG)

• 11:00 – 11:30 Fragen (aus dem Chat) & rasche Antworten
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1. BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG

Mag. (FH) Nicole Lugscheider
Programmleitung FFG
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1. Überblick über das Förderprogramm

TIMELINE ENIN
EINREICHUNG

ENIN Ausschreibung
Öffnung der Ausschreibung 

Ausschreibungsleitfaden wird veröffentlicht und 
eCall ist geöffnet

BERATUNG
durch das Programmteam der FFG
FFG Team oder enin@ffg.at

EINREICHUNG IHRES PROJEKTS
Einreichung Ihres Projekts

Sie reichten Ihr Projekt als Einzel- oder 
Konsortialprojekt via eCall vor dem Ende der 

Antragsfrist ein.

AL 7, 9 Abb.1
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BEGUTACHTUNG

FORMALPRÜFUNG
sie erhalten das Ergebnis.

FORMALPRÜFUNG
des Antrags durch die FFG.

BEGUTACHTUNG
schriftliche Begutachtung durch 
nationale und internationale Expert:innen. 
Sitzung des Bewertungsgremiums und 
Förderungsempfehlung an das BMK

FÖDERDUNGSENTSCHEIDUNG
durch die zuständige Bundesministerin

ZUSAGE ODER ABSAGE
FFG informiert Sie über Zusage oder Absage.

ANSICHT VERTRAG ODER ABSAGE
Sie erhalten eine Ansicht mit Eckdaten zum 

Förderungsvertrag oder das Ablehnungsschreiben.
Gegebenenfalls erfolgt die Bekanntgabe neuer 

Projektpartner spätestens 6 Monate nach Zusage.

FÖRDERUNGSVERTRAG
Annahme der Ansicht und Rücksendung des 

firmenmäßig gezeichneten Exemplars im eCall
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PROJEKTLAUFZEIT
PROJEKTSTART

Annahme des 
Förderungsvertrags ist erfolgt.

1. ZWISCHENBERICHT
nach Erreichen von 30% der förderbaren Kosten oder 

spätestens jährlich

WEITERE ZWISCHENBERICHTE
falls erforderlich werden weitere Zwischenberichte 

gelegt.

ENDBERICHT
bei Projektende wird ein sachlicher Endbericht gelegt. 

Mindestens 10% der Förderung werden bei der 
Endrate berechnet.

PROJEKTABSCHLUSS
bis spätestens 31.12.2025 

bzw. nach max. 30 Monaten.

PRÜFUNG
des 1. Zwischenberichts
Auszahlung der 1. Rate

PRÜFUNG
weitere Zwischenberichte 
Auszahlung der jeweiligen Rate

PRÜFUNG ENDBERICHT
und Endabrechnung (gegebenenfalls Prüfung vor 
Ort). Bei positiver Prüfung wird die Endrate 
ausbezahlt. Bei Beanstandung kann es zu 
Rückforderungen kommen.

FÖRDERUNGSVERTRAGSENDE
der Förderungsvertrag endet mit Projektabschluss.
Mit Inbetriebnahme der Fahrzeuge / Infrastruktur
beginnt die 5-jährige Betriebs- und Behaltepflicht
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MONITORING

BERICHTSPFLICHT
aufgrund der Betriebs- und Behaltepflicht sind 

Monitoringberichte zu legen
Betriebs– und Fahrleistung (Fahrzeuganzahl, Wkm)

emissionsfreie Energieversorgung 
jährlich für 5 Jahre

MONITORING
FFG führt das Monitoring des Betriebs durch.
Bei Beanstandung kann es zu Rückforderungen
kommen.

ENDE BERICHTSPFLICHT
5 Jahre nach Projektende
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2. BERICHTSWESEN UND MONITORING

Mathias Weinmayr BA & Elisabeth Stich MSc
Team Mobilität
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2.1 GRUNDLAGEN
BERICHTE UND MONITORING – WER, WAS, WANN?

Projektberichte während der Laufzeit

• Beschreibung und Dokumentation der Projektaktivitäten sowie Eingabe der Kosten und

Nachweise 1x im Jahr

• Grundlage für Auszahlung der Förderung – Technische und Wirtschaftliche Prüfung durch FFG

Monitoring während 5-jähriger Betriebs- und Behaltepflicht

• Mit Inbetriebnahme der Fahrzeuge / Infrastruktur beginnt die 5-jährige Betriebs- und Behaltepflicht

• Monitoring-Daten werden schon in der Projektphase eingegeben und nach Projektende über 5 Jahre

in Monitoringberichten weitergeführt

• Prüfung durch FFG
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2.1 GRUNDLAGEN BERICHTE UND MONITORING
INFORMATION

• Generelle Informationen unter www.ffg.at/ENIN/Berichtslegung

• Bestätigungsformulare/Abnahmeprotokoll zum Download auf der Berichtslegungswebsite

• Ausschreibungsleitfaden, Kap. 7 „Der Ablauf der Förderung“

• Aufzeichnung des Webinars Berichte und Monitoring

• ENIN FAQs https://www.ffg.at/enin-faq und „Der Weg zur Förderung“ https://www.ffg.at/der-weg-
zur-foerderung
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2.1 Grundlagen
Zwischenberichte, Endberichte, Monitoring

• Zwischenberichte sind mind. jährlich zu legen, Berichtszeiträume sind im Vertrag festgelegt

• sind keine Kosten angefallen, ist trotzdem ein Bericht zu legen lt. Vertrag

• Abgabe der Berichte bis 1 Monat nach Berichtszeitraum

• Auszahlungen erfolgen nach Prüfung des jeweiligen Berichts

• 10% der Förderung werden bis zum Abschluss der Prüfung des Endberichts einbehalten

• Erinnerung an Bericht per eCall Nachricht

• Berichte können auch vorzeitig gelegt werden

• Endbericht ist bei Projektabschluss zu legen

• Monitoringberichte werden nach Projektabschluss jährlich 5 Jahre lang gelegt
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2.1 Grundlagen
Änderungen im Projekt

• Vertragliche Veränderungen zu Projektinhalt, Konsortialpartner:innen, Kosten, Terminen oder
Förderungszeitraum müssen begründet und beantragt werden  eCall-Nachricht

• Kostenverschiebungen zwischen Fahrzeug und Infrastruktur sind nach Prüfung möglich, erfordern
jedoch eine begründete eCall-Nachricht. Ein Eintrag im Bericht allein reicht nicht aus.
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2.1 Grundlagen
Zwischenberichte, Endberichte, Monitoring

Dokumentation Projektfortschritt und –kosten Dokumentation Einsatz geförderter Objekte

Projektstart Zwischenbericht Endbericht Über 5 Jahre Monitoring

•Inbetriebnahme =

•Beginn Monitoring
NFZ 1

• Inbetriebnahme =

• Beginn Monitoring
NFZ 2
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2.1 GRUNDLAGEN
WO WERDEN DATEN ABGEFRAGT?

Berichtslegung 

• eCall: https://ecall.ffg.at/

Vor-Ort-Prüfung durch FFG

• Projektcontrolling und Audit der FFG

Die Unterlagen der ENIN Projekte müssen 10 Jahre lang für eventuelle 
Prüfungen durch (FFG, Rechnungshof, Europäische Kommission) aufbewahrt 
werden. (siehe Förderungsvertrag)
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2.2 EINGABE IM ECALL
PERSPEKTIVEN
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2.2 EINGABE IM ECALL
ANLEGEN BERICHTE
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2.2 EINGABE IM ECALL 
ÜBERBLICK
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• Pfeiltasten - Navigation durch die
Eingabe in allen Formularen

• Bericht kann jederzeit gespeichert
oder abgebrochen werden

Test



2.2 EINGABE IM ECALL 
ÜBERBLICK

grün – Dateneingabe vollständig
rot – Dateneingabe nicht vollständig

Test
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2.2 EINGABE IM ECALL 
ÜBERBLICK ZWISCHEN- UND 
ENDBERICHT

Test

bei Projektpartnern: nicht alle   
Menüpunkte sichtbar – globale 
Eingabe

Übersicht von Zwischen-
/Endbericht
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2.2 EINGABE IM ECALL 
ÜBERBLICK ZWISCHEN- UND 
ENDBERICHT

Test

Beschreibung des 
Projektfortschritts 

Beantwortung der Fragen

Erfassung der Fahrzeuge

Erstellung des Berichts abschließen

Erstellung des Berichts abbrechen

1-n Lieferungen

Kosten referenziert auf Bestellung

mehrere Bestellungen möglich 
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2.2 EINGABE IM ECALL 
HINWEISE

Führen Sie bitte im Rahmen der Berichtslegung folgende Schritte zur Erfassung der Daten durch:
• Wenn neue Bestellungen von Fahrzeugen getätigt wurden, dann fügen Sie im Formular "Bestellungen und 

Lieferungen von Fahrzeugenbearbeiten" einen neuen Eintrag hinzu.
• Wenn Fahrzeuge geliefert wurden, dann fügen Sie bei der jeweiligen Bestellung eine Lieferung hinzu und 

laden dort den Lieferschein hoch.
• Wenn Fahrzeuge geliefert wurden, dann fügen Sie diese in "Gelieferte Fahrzeuge beschreiben und 

Wagenkilometer erfassen" hinzu.
• Tragen Sie für alle Fahrzeuge die Wagenkilometer ein, die im Berichtszeitraum zurückgelegt wurden.
• Wenn Sie neue Ladestationen oder Bauliche Infrastruktur errichtet haben, dann tragen Sie diese unter 

"Fertiggestellte Infrastruktur bearbeiten" ein. Dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn im Antrag Kosten für die 
Infrastruktur enthalten waren. 

Weiters sind für die Berichtslegung folgende Eingaben erforderlich:
• Inhaltliche Beschreibung und die
• Beantwortung von zusätzlichen Fragen
• Abrechnung von Kosten 

Diese erfolgen beim jeweiligen Bericht in den entsprechenden Formularen.
Für die Dokumentation in den eCall geladene Bestätigungen (Bestellungen, Lieferscheine etc) sowie die von dem 
Fördernehmenden aufzubewahrenden Dokumente (Rechnungen, Zahlungsnachweise etc.) müssen die üblichen 
Informationen und die Nummer des Förderprojekts (eCall Nummer des Antrags, oder FFG Projektnummer) 
aufweisen. Die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben zu den Beschaffungen sind von allen Projektpartnern 
einzuhalten.
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2.2 EINGABE IM ECALL
INHALTLICHER BERICHT

23

Word Vorlage Import
oder direkt Eingabe
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2.2 EINGABE IM ECALL
INHALTLICHER BERICHT

1. Zielerreichung und Projektstatus höchstens 2000 Zeichen

Vergleichen Sie die gesetzten Ziele mit den im Berichtszeitraum erreichten
Ergebnissen.
• Wurden die dem Vorhaben zugrundeliegenden Ziele erreicht?
• Sind diese Ziele noch aktuell bzw. realistisch?

2. Durchgeführte Tätigkeiten im Berichtszeitraum höchstens 8000 Zeichen

Vergleichen Sie die geplanten Tätigkeiten mit den tatsächlich durchgeführten
Tätigkeiten.
• Beschreiben Sie die durchgeführten Tätigkeiten und ev. aufgetretene

Komplikationen.
• Wie wurden die einzelnen Beschaffungsvorgänge durchgeführt (Darstellung

des Beschaffungsprozesses)?
• Wie viele Fahrzeuge wurden beschafft und in Betrieb genommen?

3. Erläuterung von wesentlichen Änderungen bei den Kosten höchstens 2000 Zeichen

Erläutern Sie wesentliche Änderungen der Kostenstruktur z.B. Änderung oder
Entfall von Kosten, Kostenverschiebungen zwischen Fördernehmer:innen,
Kostenverschiebungen von/zu Drittleister:innen, Verschiebungen zwischen den
Kostenkategorien.
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2.2 EINGABE IM ECALL
FRAGEN ZUM BERICHT
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2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND 
LIEFERUNG DER 
FAHRZEUGE 

25

1. Bestellung
mehrere Bestellungen für jeden 
Partner möglich, 
1-n Lieferungen möglich

2. Lieferung
1-n Fahrzeuge möglich (versch. 
Kategorien wie in Bestellung)

3. Erfassung der Fahrzeuge
Monitoring Daten
Fahrzeuge sind Lieferungen zugeordnet

4. Eingabe der Kosten
Rechnung ist Lieferung zugeordnet 
Teilrechnungen sind möglich
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2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 
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2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 

28 28

Kategorien laut Antrag



2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 
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Leasingvertrag Upload



2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 

30

Lieferung anlegen

30



2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 

31

werden erst nach der 
Erfassung angezeigt
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EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 

32 32



2.2 EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 
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EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 
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EINGABE IM ECALL
BESCHAFFUNG UND LIEFERUNG 
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER FAHRZEUGE

34 36



2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER FAHRZEUGE
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER FAHRZEUGE
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Nutzwagenkilometer
Monitoring über 5 Jahre
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER FAHRZEUGE - NUTZWAGENKILOMETER
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER INFRASTRUKTUR
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Kostenposition (wie im Antrag)
• Lade und Betankungsinfrastruktur
• Bauliche Infrastruktur



2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER INFRASTRUKTUR

41

Adresse und
GIS Koordinaten graphisch
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER INFRASTRUKTUR

42

Formulare auf der ENIN 
Berichtslegungswebsite zum 
Download:
www.ffg.at/ENIN/Berichtslegung

Fertigstellungsanzeige (Firma, Behörde)
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER INFRASTRUKTUR

43

Betriebspflicht – Aktuelle Nutzung
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2.2 EINGABE IM ECALL
ERFASSEN DER INFRASTRUKTUR

44 44



2.2 EINGABE IM ECALL
EINGABE DER KOSTEN Z.B. KAUF

45

Referenz zur 
Bestellung
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EINGABE IM ECALL
AUFLAGEN
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EINGABE IM ECALL
ANHÄNGE

47 47

https://www.ffg.at/recht-
finanzen/beschaffungen-und-vergaben



EINGABE IM ECALL
ANHÄNGE
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2.2 EINGABE IM ECALL
KONSORTIALPROJEKT – WER GIBT DATEN EIN?

Kosteneingabe und Dateneingabe 
delegieren oder bei Konsortialführung 
belassen
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2.2 EINGABE IM ECALL
ABSCHLUSS BERICHT

• Veröffentlichung ja/nein
• Warnungen über fehlende Daten
• Auch alle Partner abschicken!
• Bericht abschließen & abschicken
• Es folgen Prüfung und Auszahlung

50



2.2 EINGABE IM ECALL
ENDBERICHT UND MONITORINGPHASE

Der Endbericht ist der Abschluss des Projekts.
Nach dem Endbericht kann keine weitere Förderung ausbezahlt werden.

Zusätzlich zu den Informationen, die für die Zwischenberichte erforderlich 
sind, ist beim Endbericht:
• eine publizierbare Kurzfassung des Projekts zu verfassen und im eCall 

hochzuladen (Vorlage)

In der Monitoringphase (5 Jahre nach Projektabschluss) sind per eCall die 
Daten über die Betriebs- und Behaltepflicht jährlich anzugeben.
• der Eigentumsübergang bei Leasing ist nachzuweisen, spätestens am 

Ende der Monitoringphase - beim letzten Monitoringbericht.
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3. AUDIT UND CONTROLLING

Mag. Andreas Herrmann
FFG, Projektcontrolling und Audit P&A
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3. AUDIT UND CONTROLLING
GRUNDPRINZIPIEN

• Kosten gelten dann als förderbar, wenn

• sie während des Förderzeitraums anfallen,

• sie dem Förderungsvertrag entsprechen und

• sie mit Belegen nachgewiesen werden können.

• Erfassung der tatsächlichen Kosten zu den Belegen erfolgt im eCall

• Halten Sie sich bei der Bezeichnung der Kosten möglichst an den genehmigten Plan
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3. AUDIT UND CONTROLLING
WELCHE UNTERLAGEN AUFBEWAHREN?

• Dokumentation der Beschaffung (Checkliste)

• Kaufvertrag

• Rechnung und Zahlungsbelege, allenfalls Kreditvertrag

• bei Leasing:

• Leasingvertrag mit Tilgungsplan,

• Einzelpostenliste (Kontenblatt) mit bisheriger Tilgung

Alle abgerechneten Kosten sind mit Nachweisen zu dokumentieren! 

Bitte laden Sie diese Unterlagen mit den Berichten im eCall hoch.

Projektbezug
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3. AUDIT UND CONTROLLING
WELCHE UNTERLAGEN UND NACHWEISE AUFBEWAHREN?

zusätzliche Nachweise bei Fahrzeugen

• Kopien / Scans der Zulassungsscheine aller Fahrzeuge

• Eigenerklärung bezüglich des Einsatzes des Fahrzeuges
(Linienbezeichnung und beauftragende Organisation)

Projektbezug
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3. AUDIT UND CONTROLLING
WELCHE UNTERLAGEN UND NACHWEISE AUFBEWAHREN?

zusätzliche Nachweise bei Leasing 

• Investition muss ins Eigentum des Förderungsnehmers übergehen!

• Eigentumsübergang innerhalb der Betriebs- und Behaltepflicht

• Die Zahlungen während der Projektlaufzeit (Vorauszahlung, Leasingraten) müssen während
der Projektlaufzeit zumindest die Mehrkosten abdecken!

• Kosten der Finanzierung (Zinsen, Spesen und Gebühren) sind nicht förderbar

• Operationales Leasing ist nicht förderbar!

Projektbezug
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3. AUDIT UND CONTROLLING
BEACHTEN SIE IM ENTSCHEIDUNGSPROZESS:

Bundesvergabe Gesetz (BVerG)

• Nachweis über die Einhaltung der Vorgaben des BVerG

• schriftliche Dokumentation

• entsprechende Nachweise

Vergleichsangebote

• ab 100.000 EUR Vergleichsangebote einholen

• Dokumentation des Beschaffungsprozesses!

Projektbezug
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3. AUDIT UND CONTROLLING
PRÜFUNG VOR ORT

• während oder nach Ende der Projektlaufzeit

• wird rechtzeitig angekündigt

• Ansprechperson (Projektleiter:innen, Mitarbeiter:innen aus der Buchhaltung/Controlling)

• Liste der erforderlichen Unterlagen wird bekanntgegeben

• Vor Ort oder virtuell (Videokonferenz)
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3. AUDIT UND CONTROLLING
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

• Ratenzahlung

• Mehrfachförderung

• Projektänderungen und Kostenverschiebungen

• Rückforderungen
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FFG: Programmabwicklung

• Nicole.Lugscheider@ffg.at

• Benedikt.Endres@ffg.at

• Alexandra.Kuhn@ffg.at

• Sonja.Rauch@ffg.at

• Elisabeth.Stich@ffg.at

• Mathias.Weinmayr@ffg.at
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IHRE ENIN ANSPRECHPARTNER:

enin@ffg.at
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Weitere Informationen finden Sie hier…
www.ffg.at/ENIN/Berichtslegung
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FRAGEN & ANTWORTEN

Mag. (FH) Nicole Lugscheider
Programmleitung FFG
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Vielen Dank für Ihr Interesse!

Wir begleiten Sie auf dem Weg zur Förderung.
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